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INFORMATIONEN 
über den Anschluss an den städtischen Abwasserkanal 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
zum Anschluss Ihres Bauvorhabens an den städtischen Abwasserkanal errichten die Stadt-
werke Traunreut satzungsgemäß eine Rohrleitung vom Kanal in der öffentlichen Straße bis 
zur Grundstücksgrenze. Es bietet sich an, dass die von den Stadtwerken beauftragte Bau-
firma gleichzeitig auch die Abwasserleitungen im Grundstück verlegt und den zur Grund-
stücksentwässerungsanlage gehörenden Kontrollschacht errichtet. Damit kann die ord-
nungsgemäße Herstellung und die Dichtheit der Anschlußleitung geprüft werden. Zusätzlich 
wird Ihnen der Anschluß Ihres Anwesens an die öffentliche Entwässerungsanlage baulich 
erleichtert. 
 
Die Stadtwerke tragen die Kosten für die Anschlußleitung von Straßenkanal bis zur Grund-
stücksgrenze, die auf Ihrem Grundstück anfallenden Kosten übernehmen Sie. 
 
Der Gesetzgeber schreibt Sichtkontrolle und Dichtheitsprüfungen der Grundstücksentwässe-
rungsanlage im zehnjährigen Zeitabstand vor. Deshalb benötigen Sie für die Leitungsverle-
gung von der Grundstücksgrenze bis in Ihr Anwesen eine geeignete Firma, die den Stadt-
werken schriftlich die einwandfreie Herstellung mit dem Protokoll der Dichtheitsprüfung bes-
tätigt. 
Den Beginn der Kanalarbeiten teilen Sie bitte mindestens drei Tage vorher den Stadtwerken 
schriftlich oder telefonisch mit (  08669/852-173 oder -168, Fax: 08669/852-160). 
Die Stadtwerke sind berechtigt, die Arbeiten zu überprüfen. 
Die Kanalleitungen dürfen nur mit Zustimmung der Stadtwerke überfüllt werden. 
 
Nach der städtischen Entwässerungssatzung darf das gesamte Niederschlagswasser grund-
sätzlich nicht in die zentrale Kanalisation eingeleitet werden. Sehen Sie bitte deshalb auf 
Ihrem Grundstück Versickerungsmöglichkeiten vor. 
Hinsichtlich der Versickerung von Niederschlagswasser darf auf die Verordnung über die 
erlaubnisfreie schadlose Versickerung von gesammelten Niederschlagswasser (Nieder-
schlagswasserfreistellungsverordnung - NW Frei V) vom 1.Januar 2000 verwiesen werden. 
 
Bitte beachten Sie die von uns im geprüften Bauantrag vorgenommenen Eintragungen bzw. 
Änderungen bezüglich Lage und Höhe. 
 
Haben Sie noch Fragen? Wir sind für Sie da! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Kurt Empl 
Technische Dienste - Abwasser 

  Mobil:  0160 / 95531113 


